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§ 1 
 
Zweck, Öffnungszeit 
 
Für den Besuch der genannten Kinderkrippe werden bei derzeitigen Öffnungszeiten 
 

Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
monatlich Besuchsgebühren und Essensentgelte nach dieser Gebührensatzung erhoben.  
 
§ 2 
 
Gebühren- und Entgeltschuldner 
 
Schuldner der Besuchsgebühren und sonstiger Entgelte sind die Personensorgeberechtigten. 
Dies gilt auch dann, wenn andere Vertretungsberechtigte, welche den erforderlichen Nachweis 
bei der Aufnahme erbracht haben, das Kind angemeldet haben. 
 
§ 3 
 
Entstehen und Fälligkeit der Besuchsgebühren 
 
1. Die Pflicht zur Entrichtung der Besuchsgebühren und sonstigen Entgelte entsteht mit der 

Aufnahme des Kindes in die Kinderkrippe. Die Gebührenpflicht besteht auch im Falle der 
Erkrankung des Kindes oder bei vorübergehender Schließung der Einrichtung, wie auch 
während der Ferienzeit. 
Grundsätzlich gilt die Gebühren- und sonstige Entgeltpflicht bis zum Ende des Kinder-
krippenjahres bzw. bis zum Eintritt des Kindes in den Kindergarten und ggfs. darüber hin-
aus, wenn nicht vorher termin- und fristgerecht gekündigt wurde. 

 
2. Die Besuchsgebühr ist im Voraus bis zum Ersten eines jeden Monats zu entrichten. 
 
3. Die Gebührenpflicht besteht unabhängig von Schließzeiten für das gesamte Kinder-

krippenjahr, das bedeutet für 12 Monate im Jahr.  
 
4. Die Zahlung erfolgt durch Einzugsermächtigung im Abbuchungsverfahren. Das Konto der 

Personensorgeberechtigten muss gedeckt sein, eventuell entstehende Bankgebühren bei 
Kontenunterdeckung tragen die Personensorgeberechtigten (Rücklastschriften). Zudem 
fallen ab der 2. Mahnung 10€ und bei der 3. Mahnung 20€ Mahngebühren an, die vom 
Schuldner zu zahlen sind. 
 

5. Falls die Schuldner der Besuchs- und sonstiger Entgelte mehr als zwei Monatsbeträge im 
Rückstand sind, wird der Betreuungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekün-
digt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






